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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /705

Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10. Mai 2005

Investitionsplanung

Wir fragen den Senat:

1. Wie hoch sind die Eckwerte für Investitionsmittel (Grundinvestitionsprogramm
GIP) nach den Beschlüssen des Senats für die Jahre 2006 und 2007 (bitte auf-
schlüsseln nach Senatorenbudgets und Jahr)?

Welche Beträge sind für das Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) bis 2014 jähr-
lich vorgesehen?

2. Inwieweit sind die jeweiligen Ansätze bereits jetzt gebunden

a) durch die Abzahlung durchgeführter vorfinanzierter Maßnahmen,

b) durch Haushaltsfinanzierungen in Fällen, in denen bereits jetzt eine recht-
liche Verpflichtung zur Auszahlung besteht (bitte getrennt nach Maßnah-
men und Jahren)?

3. Inwieweit beabsichtigt der Senat, die jeweiligen Ansätze

a) durch Abzahlungen künftig vorzufinanzierender Maßnahmen,

b) durch Haushaltsfinanzierungen zu binden

(einzelne Maßnahmen, bezogen aufs Anschlussinvestitionsprogramm bitte nach
Fonds, sonst nach Senatorenbudgets aufschlüsseln)?

4. Für welche im AIP enthaltenen bzw. vorgesehenen Projekte gibt es bereits jetzt
rechtswirksame Verpflichtungen, z. B. aufgrund von Verträgen, Verwaltungsak-
ten oder anderweitiger Verpflichtungsgründe? Enthalten diese rechtlichen Bin-
dungen Haushaltsvorbehalte, Widerrufs- bzw. Ausstiegsklauseln oder Verein-
barungen zu Vertragsstrafen?

5. Auf welcher Beschlusslage welcher Gremien beruhen die Bindungen?

6. In welchen Fällen hat der Senat bereits ausgeschriebene Aufträge aufgrund der
Haushaltsnotlage nicht mehr vergeben?

7. Inwieweit sind Maßnahmen, die bisher im AIP bzw. der Planung enthalten wa-
ren (Beschluss des Senats vom 9. November 2004),

a) gestrichen,

b) gekürzt,

c) in der Finanzierung gestreckt und/oder

d) ins GIP verlagert worden?

8. Welchen Anteil haben Maßnahmen in Bremerhaven am gesamten Investitions-
volumen (jeweils jährlich)?

Welche Projekte werden in welchem Umfang dem „Bremerhaven-Anteil“ zuge-
rechnet?
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9. In welchem Umfang und für welche Projekte liegen Ressortanmeldungen vor?
Welche Priorität misst der Senat ihnen bei?

10. Inwieweit ist beabsichtigt, von den Ressorts für das AIP bisher nur angemeldete
Maßnahmen

a) nicht zu realisieren oder

b) gekürzt,

c) in der Finanzierung gestreckt,

d) ungekürzt,

e) mit höherem Mittelvolumen gegenüber der bisherigen Planung (s. o.)

a) ins AIP

b) ins GIP

aufzunehmen?

11. Welche angemeldeten Maßnahmen in welcher Höhe werden in der Planung
zurückgestellt?

12. In welchem Umfang beabsichtigt der Senat, Zwischenfinanzierungen zu Las-
ten des AIP 2011 bis 2014 in Anspruch zu nehmen (gesamt, Kontingente nach
beabsichtigtem Mittelabfluss im jeweiligen Jahr)?

13. Ist zwischenzeitlich ein Pool potentieller Gutachtenersteller für die betriebs-
und regionalwirtschaftliche Bewertung der einzelnen, noch nicht ausgabewirk-
sam begonnenen bzw. zukünftig zu beschließenden Investitionsvorhaben ein-
gerichtet worden?

14. Sind Rahmenvorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der regionalwirtschaft-
lichen Nutzen-Kosten-Berechnungen vorgegeben und veröffentlicht worden?

15. Welche regionalwirtschaftlichen und fiskalischen Effekte misst der Senat den
einzelnen beschlossenen und geplanten Projekten im AIP bei?

Wie hat er sie ermittelt?

16. Wie ist die Erfolgskontrolle der Investitionsvorhaben ausgestaltet?

Welche Daten sollen laufend zur Erfolgskontrolle der im AIP vorgesehenen In-
vestitionen erhoben werden?

Durch welches Verfahren ist sichergestellt, dass Konsequenzen aus der Erfolgs-
kontrolle gezogen werden?

17. Beabsichtigt der Senat, konsumtive Ausgaben (Zinsausgaben des AIP und ein-
zelner Ressorts, Personalerstattungskosten an Hochschulen etc.), die bislang
falsch als investive Ausgaben im Haushalt ausgewiesen waren (s. Rechnungs-
hof, Jahresbericht 2004, Tz. 62 ff.), nunmehr richtig zuzuordnen?

In welchem Umfang ergeben sich hierdurch Veränderungen zur bisherigen
Planung in Bezug auf

a) das AIP,

b) Eckwerte und

c) die Finanzplanung?

18. Wie werden sonstige konsumtive Folgekosten der Investitionsvorhaben ermit-
telt (z. B. Gebäudeunterhaltung)?

Wie hoch sind voraussichtlich die konsumtiven Folgekosten der im AIP vorge-
sehenen Maßnahmen?

In welchen Zahlenwerken finden sie Berücksichtigung?
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19. Wie hoch wird die Investitionsquote in den Jahren 2006 bis 2009 sein

a) bei der bislang vorgenommenen Zuordnung von Ausgaben zu Investitio-
nen,

b) unter Berücksichtigung der korrekten Ausweisung konsumtiver Ausga-
ben,

c) bei Zuordnung von Vorfinanzierungen jeweils zu dem Jahr, in dem die In-
vestition beim Zwischenfinanzierungsträger kassenwirksam wird?

Jan Köhler, Karoline Linnert und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

D a z u

Antwort des Senats vom 19. Juli 2005

1. Wie hoch sind die Eckwerte für Investitionsmittel (Grundinvestitionsprogramm
GIP) nach den Beschlüssen des Senats für die Jahre 2006 und 2007 (bitte auf-
schlüsseln nach Senatorenbudgets und Jahr)?

Welche Beträge sind für das Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) bis 2014 jähr-
lich vorgesehen?

Der Senat hat am 19. April 2005 für die Jahre 2006 und 2007 folgende investive
Eckwerte beschlossen (in T‡):

Produktplan Entwurf 2006 Entwurf 2007

01 Bürgerschaft       388       382

02 Rechnungshof         30         30

03 Senat/Senatskanzlei       200       200

05 Bundes-/Europaangelegenh.           8           8

06 Datenschutz           3           3

07 Inneres   11.483   14.443

08 Gleichberechtigung der Frau           8           8

09 Staatsgerichtshof           0           0

11 Justiz     7.988     8.012

12 Sport     4.034     3.456

21 Bildung   19.971   19.017

22 Kultur     8.987     8.205

24 Hochschulen/Forschung   29.499   28.681

31 Arbeit     1.565     1.513

41 Jugend/Soziales     6.990     6.757

51 Gesundheit   30.955   29.925

68 Bau/Umwelt/Verkehr   82.880   81.088

71 Wirtschaft   78.186   73.365

81 Häfen   63.907   60.816

91 Finanzen/Personal     5.797     4.427

92 Allgemeine Finanzen   44.812   45.897

93 Zentrale Finanzen     6.310     5.668

94 AIP 232.923 216.370

Umbauinvest. Wissenschaft   12.800   25.600

Insgesamt 649.723 633.870
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Für das Anschlussinvestitionsprogramm sind bis 2014 derzeit folgende Ansät-
ze vorgesehen (in T‡):

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/2010

237.074 232.923 216.370 203.869 189.860 242.858 1.322.954

Jahr 2011 2012 2013 2014 2011/2014

250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

Gemäß Bericht der Staatsräte-Arbeitsgruppe „Investitionen“, der am 9. Novem-
ber 2004 im Senat und am 25. November 2004 in den Wirtschaftsförderungs-
ausschüssen behandelt wurde, sind dabei von den Mittelansätzen der Jahre 2011/
2014 zunächst 30 % als Verstärkungsmittel und 20 % als Reserve vorzusehen.

2. Inwieweit sind die jeweiligen Ansätze bereits jetzt gebunden

a) durch die Abzahlung durchgeführter vorfinanzierter Maßnahmen,

b) durch Haushaltsfinanzierungen in Fällen, in denen bereits jetzt eine recht-
liche Verpflichtung zur Auszahlung besteht (bitte getrennt nach Maßnah-
men und Jahren)?

Die innerhalb des AIP durch Beschlüsse zu Abfinanzierungen und Haushalts-
finanzierungen gebundenen Mittel stellen sich – einschließlich der WFA-Be-
schlüsse vom 7. Juli 2005 – für die Jahre 2005 bis 2014 (in T‡) aktuell wie folgt
dar:

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/10

Vorfinanz.   64.119 113.868 117.374 122.233 116.412 94.299 628.305

Haushalt 156.117   84.785   40.821   32.745   28.945 16.792 360.205

Gesamt 220.236 198.653 158.194 154.979 145.357 111.091 988.510

Jahr 2011 2012 2013 2014 2011/2014

Vorfinanz. 58.244 57.909 39.099 37.605 192.857

Haushalt   7.313   9.574   5.154   5.110   27.151

Gesamt 65.558 67.482 44.253 42.715 220.008

Eine differenzierte Darstellung bzw. Aufschlüsselung nach Einzelmaßnahmen
kann der Anlage 1 entnommen werden (WFA-Beschlüsse vom 7. Juli 2005 mit
blauer Hinterlegung).

Innerhalb des Grundinvestitionsprogramms bestehen im Zusammenhang mit
außerhaushaltsmäßigen Finanzierungen derzeit folgende Vorbelastungen (in
T‡):

Produktplan 2006 2007

03 Senat/Senatskanzlei      170         0

07 Inneres   2.085   2.088

24 Wissenschaft   1.454   1.454

51 Gesundheit   5.136   6.804

68 Bau/Umwelt/Verkehr 23.931 25.364

71 Wirtschaft   7.274   3.923

81 Häfen 24.542 25.738

91 Finanzen/Personal   2.410   2.316

Insgesamt 67.002 67.687

Weitergehende Verpflichtungen werden sich gegebenenfalls aus dem laufen-
den Haushaltsaufstellungsverfahren ergeben.

3. Inwieweit beabsichtigt der Senat, die jeweiligen Ansätze

a) durch Abzahlungen künftig vorzufinanzierender Maßnahmen,

b) durch Haushaltsfinanzierungen zu binden

(einzelne Maßnahmen, bezogen aufs Anschlussinvestitionsprogramm bitte nach
Fonds, sonst nach Senatorenbudgets aufschlüsseln)?

Für das Anschlussinvestitionsprogramm sind die künftigen bzw. derzeit geplan-
ten Projekte in der Anlage 1 nach Fonds-Struktur dargestellt. Hierbei handelt



— 5 —

es sich um die jeweiligen Ressortanmeldungen, deren Realisierbarkeit von der
tatsächlichen Mittelverfügbarkeit in den Fonds sowie von den noch zu treffen-
den Prioritätsetzungen abhängt. Ob einzelne Projekte für eine Zwischenfinan-
zierung geeignet sind, ist im Rahmen der jeweils vorzulegenden Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen zu ermitteln. Hierzu hat der Senat am 22. Juni 2004 ein-
schränkend beschlossen, Vorbelastungen der AIP-Mittelkontingente 2011/2014
durch Zwischenfinanzierungen bis maximal 50 % (im Jahr 2008) zuzulassen.

Für das Grundinvestitionsprogramm wurden am 19. April 2005 zunächst ledig-
lich die Eckwerte beschlossen, so dass noch keine abschließenden Aussagen
zu konkreten Maßnahmen vorgenommen werden können. Ansonsten wird auf
die Beantwortung zu Frage 2 verwiesen.

4. Für welche im AIP enthaltenen bzw. vorgesehenen Projekte gibt es bereits jetzt
rechtswirksame Verpflichtungen, z. B. aufgrund von Verträgen, Verwaltungs-
akten oder anderweitiger Verpflichtungsgründe? Enthalten diese rechtlichen
Bindungen Haushaltsvorbehalte, Widerrufs- bzw. Ausstiegsklauseln oder Ver-
einbarungen zu Vertragsstrafen?

Grundsätzlich sind alle in der Anlage 1 als „gebundene Mittel“ ausgewiesenen
Projekte mit entsprechenden Verpflichtungen hinterlegt. Die für die Durchfüh-
rung der Projekte jeweils federführenden Fachressorts haben ergänzend hierzu
die in der Anlage 2 zusammengestellten Detailinformationen geliefert.

Inwieweit im Einzelnen Ausstiegs- oder Widerrufsklauseln o. ä. vorhanden
sind, kann aufgrund des quantitativen Umfangs der dabei zu berücksichtigen-
den Verträge und Korrespondenzen sämtlicher Projekte allerdings nicht detail-
liert dargelegt werden. Die Fachressorts bieten den parlamentarischen Vertre-
tern – sofern zu einem konkreten Projekt diesbezügliche Fragestellungen be-
stehen – hierzu jedoch umfängliche Informationen an.

5. Auf welcher Beschlusslage welcher Gremien beruhen die Bindungen?

Im Rahmen des Anschlussinvestitionsprogramms werden sämtliche Maßnah-
men – nach vorheriger Senatsberatung (Programmstrukturen, Einzelmaßnah-
men) – den Wirtschaftsförderungsausschüssen zur Beschlussfassung vorge-
legt. Darüber hinaus tragen zur inhaltlichen Behandlung die Fachdeputationen
und zur Mittelbindung für Einzelmaßnahmen die Vermögensausschüsse bei.

6. In welchen Fällen hat der Senat bereits ausgeschriebene Aufträge aufgrund der
Haushaltsnotlage nicht mehr vergeben?

Die Verwaltungen in den Fachressorts bzw. in den beliehenen Gesellschaften
setzen die beschlossenen Maßnahmen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten um.
Hierzu zählen auch das Einholen von Angeboten, die Ausschreibung von Maß-
nahmen und schließlich die Auftragsvergabe bzw. das Abschließen von entspre-
chender Verträge.

7. Inwieweit sind Maßnahmen, die bisher im AIP bzw. der Planung enthalten wa-
ren (Beschluss des Senats vom 9. November 2004),

a) gestrichen,

b) gekürzt,

c) in der Finanzierung gestreckt und/oder

d) ins GIP verlagert worden?

Im November 2004 bestanden für die Inanspruchnahme der noch ungebunde-
nen Mittelanteile der AIP-Fonds in der Summe folgende Ressort-Planungen
bzw. -Anmeldungen (in Mio. ‡):

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/2010

WAP-
Aufstock. 0,5 57,0 36,6 31,6 28,2 18,1 172,0

Ökologie   5,6 15,0 13,2 12,2   46,1

FuE
Wissensch. 26,8 29,7 30,5 32,0 32,0 151,1
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Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/2010

FuE
Wirtschaft   33,4   28,6   34,3   33,0  28,0 157,3

SP Bremen   22,0   29,3   13,5   11,0    6,0   81,8

SP Bremer-
haven   55,9   29,5   15,1   13,0 113,5

SP Sonstiges   42,3   24,7   20,5   24,2  27,9 139,5

Verkehr   18,5   15,6   16,3   20,1  37,3 107,8

Sonstiges     5,4    5,4     5,4    5,4    5,4   27,1

Gesamt 0,5 261,3 205,1 182,2 180,1 167,1 995,6

Bis  Juli  2005  (Fortschreibung  der  Anmeldungen  vom  Mai  2005)  haben  sich
die Planungen bzw. Anmeldungen der Ressorts – trotz zusätzlicher Berück-
sichtigung von Wissenschaftsinvestitionen im Rahmen der HGP-Aufstockung
(176 Mio. ‡) – im Saldo mit folgender Struktur um rd. 96 Mio. ‡ verringert (in
Mio. ‡):

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/2010

WAP-
Aufstock. 0,2     6,9     8,8   10,2     8,4     6,4   50,0

Ökologie 0,6     0,8     2,1   10,5   10,7   11,2   35,9

FuE
Wissensch.   67,3   64,0   63,8   59,1   58,9 313,1

FuE
Wirtschaft 2,0   21,2   17,0   17,5   17,8   15,0   90,5

SP Bremen 0,5   26,8   35,3   22,4   13,1     6,7 104,8

SP Bremer-
haven   17,4   17,0     5,6     5,0     5,0   50,0

SP Sons-
tiges   42,3   24,7   19,5   22,7   26,5 135,5

Verkehr 3,9   15,7   15,7   16,6   20,0   36,1 107,9

Sonstiges    3,5     3,5     3,5     5,0     5,0   20,4

Gesamt 7,3 201,8 188,1 169,6 161,7 170,7 899,1

Die Veränderungen nach Einzelmaßnahmen ergeben sich durch Abgleich der
in Anlage 1 ausgewiesenen aktuellen Ressortanmeldungen mit dem Planungs-
stand vom November 2004 (vergleiche Bericht der Staatsräte-Arbeitsgruppe
„Investitionen“).

8. Welchen Anteil haben Maßnahmen in Bremerhaven am gesamten Investitions-
volumen (jeweils jährlich)?

Welche Projekte werden in welchem Umfang dem „Bremerhaven-Anteil“ zuge-
rechnet?

Gemäß Koalitionsvereinbarung für die laufende Legislaturperiode sollen 25 %
der Investitionsmittel des Landes auf Projekte in Bremerhaven entfallen. Über-
tragen auf die Gesamtlaufzeit des Anschlussinvestitionsprogramms ergeben sich
damit rein rechnerisch die nachfolgenden Jahrestranchen für Maßnahmen in
den Grenzen der Seestadt (in T‡):

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005/2010

Volumen 237.074 232.922 216.370 203.870 189.859 242.859 1.322.954

Bhv.-Ant.   59.269   58.231   54.093   50.967   47.465   60.715    330.739

Jahr 2011 2012 2013 2014 2011/2014

Volumen 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

Bhv.-Ant.   62.500   62.500   62.500   62.500    250.000
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Bei der tatsächlichen Realisierung dieser Anteile ist zu berücksichtigen, dass
aufgrund der Abhängigkeiten von umsetzbaren Projektplanungen und in Folge
maßnahmenbezogener Schwankungen des Mittelvolumens eine exakte Ein-
haltung der rechnerisch ermittelten Jahreswerte nicht zu gewährleisten ist. Die
aktuell – insgesamt oder anteilig – Bremerhaven zuzurechnenden AIP-Maß-
nahmen und deren jeweilige Mittelanteile sind in Anlage 1 ausgewiesen. Im
Zeitraum 2005/2010 betreffen derzeit 24,6 % der gebundenen AIP-Mittel In-
vestitionsmaßnahmen in Bremerhaven (242,9 Mio. ‡), in den Jahren 2011/2014
55,4 % (121,8 Mio. ‡).

Die Ermittlung der Bremerhaven-Anteile am Grundinvestitionsprogramm ist
erst im Verlauf des weiteren Haushaltsaufstellungsverfahrens 2006/2007 mög-
lich.

9. In welchem Umfang und für welche Projekte liegen Ressortanmeldungen vor?
Welche Priorität misst der Senat ihnen bei?

Die aktuellen Ressortanmeldungen zum AIP sind der Tabelle in Anlage 1 zu
entnehmen. Über die Prioritätensetzungen innerhalb der einzelnen Fonds ent-
scheiden – auf Vorschlag der Fachressorts – die zuständigen Fachdeputationen.
Fondsübergreifende Prioritäten-Entscheidungen werden von den Wirtschafts-
förderungsausschüssen getroffen.

10. Inwieweit ist beabsichtigt, von den Ressorts für das AIP bisher nur angemeldete
Maßnahmen

a) nicht zu realisieren oder

b) gekürzt,

c) in der Finanzierung gestreckt,

d) ungekürzt,

e) mit höherem Mittelvolumen gegenüber der bisherigen Planung (s. o.)

a) ins AIP

b) ins GIP

aufzunehmen?

Der AIP-Mittelrahmen ist nach aktuellem Beschlussstand des Senats im Zeit-
raum 2006/2009 um 131 Mio. ‡ gekürzt worden und gleichzeitig zur zusätz-
lichen Finanzierung von 176 Mio. ‡ Wissenschaftsinvestitionen (insbesondere
HGP) zu nutzen. Die Minderung der Mittelverfügbarkeit um 307 Mio. ‡ für die
übrigen AIP-Projekte setzt erhebliche Umplanungen der Fachressorts voraus,
die noch nicht abgeschlossen bzw. mit den verantwortlichen Gremien abge-
stimmt werden konnten. Innerhalb des verringerten Gesamtrahmens werden
Prioritätensetzungen durch Fachressorts, Fachdeputationen und zuständige
Gremien (Senat, WFA, Vermögensausschuss) auch über die Streckung, Kür-
zung, Streichung oder Kapitaldienstfinanzierung von Einzelmaßnahmen ent-
scheiden.

11. Welche angemeldeten Maßnahmen in welcher Höhe werden in der Planung
zurückgestellt?

Siehe Beantwortung Frage 10.

Für  das  Grundinvestitionsprogramm  sind  Aussagen  zur  Zurückstellung  von
Maßnahmen noch nicht möglich, da eine maßnahmenbezogene GIP-Planung
über die Aufstellungsjahre 2006/2007 hinaus noch nicht vorliegt.

12. In welchem Umfang beabsichtigt der Senat, Zwischenfinanzierungen zu Las-
ten des AIP 2011 bis 2014 in Anspruch zu nehmen (gesamt, Kontingente nach
beabsichtigtem Mittelabfluss im jeweiligen Jahr)?

Der Senat hat am 22. Juni 2004 beschlossen, eine Zwischenfinanzierung von
Investitionsvorhaben zuzulassen, die eine Vorbelastung der Mittelkontingente
2011/2014 durch Zins- und Tilgungsleistungen für vorgezogene Maßnahmen
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von 25 % im Jahr 2004 und 50 % im Jahr 2008 nicht überschreitet. Bei einer
gleichmäßigen Inanspruchnahme dieser Kontingente hätten sich rein rechne-
risch bis 2008 folgende Vorbelastungsquoten der Jahre 2011/2014 ergeben (in %):

2004 2005 2006 2007 2008

25,00 31,25 37,50 43,75 50,00

In Anlage 1 ist der aktuelle Stand der Kapitaldienstfinanzierungen dokumen-
tiert. Deutlich wird, dass die derzeitige Vorbelastungsquote des Zeitraums 2011/
2014 mit 19 % deutlich unter der beschlossenen Rahmensetzung (2005: 31 %)
und sogar noch unter dem zulässigen Maximalwert des Vorjahres (25 %) liegt.
In Abhängigkeit von Bedarfen und Beschlusslagen werden daher Verschiebun-
gen der Zwischenfinanzierungskontingente erforderlich und möglich, ohne die
vom Senat beschlossenen jährlichen Maximalquoten bis 2008 zu überschrei-
ten.

13. Ist zwischenzeitlich ein Pool potentieller Gutachtenersteller für die betriebs-
und regionalwirtschaftliche Bewertung der einzelnen, noch nicht ausgabe-
wirksam begonnenen bzw. zukünftig zu beschließenden Investitionsvorhaben
eingerichtet worden?

Hat eine Ausschreibung hierfür stattgefunden?

Die Bildung eines Pools potentieller Gutachter zur Bewertung betriebs- und re-
gionalwirtschaftlicher Effekte von Investitionsmaßnahmen stößt auf vergabe-
rechtliche Bedenken, die noch nicht ausgeräumt werden konnten. Alternativ
erwägt der Senat die Erstellung einer Liste geeigneter Gutachtenersteller, die
bei Projektentwicklungen und notwendigen Ausschreibungen von den Fach-
ressorts einbezogen werden können.

14. Sind Rahmenvorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der regionalwirtschaft-
lichen Nutzen-Kosten-Berechnungen vorgegeben und veröffentlicht worden?

Der Senator für Finanzen hat in Abstimmung mit dem Rechnungshof und den
betreffenden Fachressorts ein Regelwerk zur Berechnung regionalwirtschaft-
licher Nutzen-Kosten-Effekte erstellt. Dieses Regelwerk findet bei der Ermitt-
lung der regionalwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit verwaltungsintern Anwen-
dung. Die Ergebnisse der nach dieser Methodik vorgenommenen Bewertun-
gen sind jeweils Bestandteil der diesbezüglichen Gremienvorlagen. Beabsich-
tigt  ist,  mit  wissenschaftlicher  Unterstützung  eine  Überprüfung  der  derzeit
geltenden Verfahrensregeln, eine Vereinfachung der NKU-Erstellung für die
Fachressorts sowie eine Ausweitung des Regelwerkes auf Verkehrs- und Wis-
senschafts-Investitionen vorzunehmen.

15. Welche regionalwirtschaftlichen und fiskalischen Effekte misst der Senat den
einzelnen beschlossenen und geplanten Projekten im AIP bei?

Wie hat er sie ermittelt?

Wie vorstehend dargelegt, wird anhand des verwaltungsintern erarbeiteten Re-
gelwerks generell zu jedem AIP-Projekt eine Ermittlung der regionalwirtschaft-
lichen Vorteilhaftigkeit durchgeführt. Entsprechend den Grundsätzen des ISP/
AIP, die im Sinne der bremischen Sanierungsstrategie ausschließlich die Durch-
führung zusätzlicher wirtschafts- und finanzkraftstärkender Maßnahmen vor-
sehen,  setzt  eine  positive  Entscheidung  der  maßgeblichen  Gremien  (Senat,
WFA) über die Realisierung einer AIP-Investitionsmaßnahme diesen Nachweis
der regionalwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit – vor Länderfinanzausgleich –
zwingend voraus.

16. Wie ist die Erfolgskontrolle der Investitionsvorhaben ausgestaltet?

Welche Daten sollen laufend zur Erfolgskontrolle der im AIP vorgesehenen
Investitionen erhoben werden?

Durch welches Verfahren ist sichergestellt, dass Konsequenzen aus der Er-
folgskontrolle gezogen werden?

Eine zunächst noch in hohem Maße auf Ex-ante-Betrachtungen beruhende
Analyse des Investitionssonderprogramms (Prognos AG) hat im Jahr 2002 zu
einer insgesamt ausgesprochen positiven Bewertung der regionalwirtschaft-
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lichen Effekte geführt, die durch die Maßnahmen des Programms für das Land
Bremen – gemessen an einer Normalentwicklung ohne ISP/AIP – ausgelöst
werden können. Der Senat plant, dass nach Ablauf eines noch festzulegenden
Zeitabschnitts bzw. bei einem noch zu bestimmenden Realisierungsgrad eine
erneute Überprüfung des ISP/AIP – mit dann größeren Ex-post-Anteilen – durch-
zuführen ist.

Gleichzeitig bereitet der Senator für Finanzen für betragsmäßig bedeutendere,
(fach-)politisch relevante und methodisch eindeutig abgrenzbare Investitions-
vorhaben den Aufbau einer gesonderten projekt-begleitenden und abschlie-
ßend-bewertenden Erfolgskontrolle vor.

17. Beabsichtigt der Senat, konsumtive Ausgaben (Zinsausgaben des AIP und ein-
zelner Ressorts, Personalerstattungskosten an Hochschulen etc.), die bislang
falsch als investive Ausgaben im Haushalt ausgewiesen waren (siehe Rech-
nungshof, Jahresbericht 2004, Tz. 62 ff.), nunmehr richtig zuzuordnen?

In welchem Umfang ergeben sich hierdurch Veränderungen zur bisherigen Pla-
nung in Bezug auf

a) das AIP,

b) Eckwerte und

c) die Finanzplanung?

Der Senat hat den Senator für Finanzen und die Senatskanzlei gebeten, einen
Verfahrensvorschlag zur schrittweisen Korrektur der haushaltssystematischen
Zuordnung investiver Ausgaben vorzulegen.

Da Korrekturen, die – differenziert nach Ausgabearten – schrittweise vollzogen
werden sollen, durchgängig eckwertrelevant sind, werden sie entsprechend
die investiven und konsumtiven Ressortbudgets verändern. Im Rahmen der
Finanzplanfortschreibung bis 2009 werden Zuordnungskorrekturen im Ergeb-
nis zu einer entsprechenden Vergrößerung der jeweiligen konsumtiven Finan-
zierungslücken führen. Gleichzeitig wird die Investitionsquote des Landes deut-
lich sinken und der sich rechnerisch ergebende investive Nachholbedarf Bre-
mens (errechnet nach Investitionsausgaben bezogen auf das Bruttoinlands-
produkt) nachhaltig steigen.

18. Wie werden sonstige konsumtive Folgekosten der Investitionsvorhaben ermit-
telt (z. B. Gebäudeunterhaltung)?

Wie hoch sind voraussichtlich die konsumtiven Folgekosten der im AIP vorge-
sehenen Maßnahmen?

In welchen Zahlenwerken finden sie Berücksichtigung?

Nach den nahezu einheitlichen Regelungen in den Haushaltsordnungen des
Bundes und der Länder dürfen Ausgaben für Baumaßnahmen (Investitionen)
grundsätzlich erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und
Erläuterungen vorliegen, die auch Einschätzungen der Folgekosten enthalten
(in Bremen: Regelungen gemäß §§ 7, 8, 24, 36 und 54 LHO einschließlich Ver-
waltungsvorschriften). Grundsätzlich sind bei Investitionsmaßnahmen die Res-
sorts gehalten, diesbezügliche Kosten im Rahmen ihrer jeweiligen Eckwertan-
meldungen zu berücksichtigen. Dabei ist es jedoch nicht zwingend vorgeschrie-
ben, diese Folgekosten haushaltstechnisch separat auszuweisen. Aufgrund der
nur in Ausnahmefällen vollzogenen Differenzierungen ist daher auch eine sys-
tematische Erfassung aller durch das AIP zu erwartenden konsumtiven Folge-
kosten nicht möglich.

19. Wie hoch wird die Investitionsquote in den Jahren 2006 bis 2009 sein

a) bei der bislang vorgenommenen Zuordnung von Ausgaben zu Investitio-
nen,

b) unter Berücksichtigung der korrekten Ausweisung konsumtiver Ausga-
ben,
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c) bei Zuordnung von Vorfinanzierungen jeweils zu dem Jahr, in dem die
Investition beim Zwischenfinanzierungsträger kassenwirksam wird?

Die Investitionsquote des Landes und der Stadtgemeinde Bremen weist in der
derzeit geltenden Abgrenzung der investiven Ausgabepositionen im vorläufi-
gen Finanzrahmen bis 2009 folgende Werte auf (in %):

2006 2007 2008 2009

17,2 16,7 16,0 15,3

Wie bereits dargestellt, sind hinsichtlich der vom Rechnungshof geforderten
Zuordnungskorrekturen bisher weder zur Größenordnung noch zum Zeitpunkt
der Umsetzung abschließende Beschlüsse gefasst worden, die eine entspre-
chende Neuberechnung der Investitionsquote ermöglichen würden.

Bei Zuordnung der Kapitaldienstfinanzierungen nach dem Zeitpunkt der Projekt-
realisierung sind die Investitionsausgaben (und die Gesamtausgaben) der Haus-
halte um die Kapitaldienstraten zu kürzen und um die direkten Mittelbedarfe
der Kapitaldienstfinanzierungen zu ergänzen. Entsprechende Berechnungen
sind allerdings erst möglich, wenn das derzeit laufende Aktualisierungs- und
Anpassungsverfahren der bestehenden Kapitaldienstfinanzierungen (Mittelbe-
darfe, Zinskonditionen etc.) abgeschlossen ist.
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